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HYGIENEKONZEPT FÜR DEN PROBEBETRIEB  
DES MUSIKVEREINS „EINTRACHT“ BILFINGEN E.V. 

Stand: 04.04.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

VORWORT 
Der Musikverein „Eintracht“ Bilfingen e.V. ist sich seiner Verantwortung für die Gesundheit der aktiven 
Musiker, ob im Orchester, in der Jugendkapelle JuMB, den JuMB-Anfängern oder im Einzel- oder 
Gruppenunterricht bewusst und achtet daher sehr auf die Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen 
um das Musizieren weiterhin zu ermöglichen.  

Das Hygienekonzept basiert auf der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg (Stand 
01.04.2022). Die Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen, die analog für 
Musikvereine anzuwenden ist wurde zum 03.04.2022 aufgehoben. Insofern gibt es keine 
Beschränkungen mehr für Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen und damit auch keine mehr für den 
Musikunterricht (Ausbildung) in Vereinen. Die Empfehlungen wurden jedoch im Hygienekonzept 
beibehalten. 

Wir folgen ebenfalls den Empfehlungen des Blasmusikverbands Baden-Württemberg.  

Das Hygienekonzept wird im Fall von neuen Verordnungen und Handlungsempfehlungen ständig 
angepasst! Im Zweifelsfall gilt immer die aktuelle Verordnung des Landes Baden-Württemberg: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/  

Aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften ist möglich: 

§ Einzelunterricht und 
§ Unterricht /Proben mit mehreren Personen (inkl. Dirigent/Ausbilder) 
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HYGIENEBESTIMMUNGEN  
 

 

ALLGEMEIN 

§ Für die Probearbeit beim Musikverein Bilfingen stehen aktuell folgende Räumlichkeiten zur 
Verfügung: 

Raum qm 
Historische Weinbrennerkelter 
(Kelter) 

175 

Großer Proberaum 90 
Jugendraum 20 
Sitzungsraum im EG 20 

 
§ Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) im 

Vereinsheim wird außerhalb des Proben- und Unterrichtsbetriebs oder Vereinssitzungen empfohlen. 
§ Im Eingangsbereich vor dem Putzraum im Vereinsheim, sowie am Eingang der Kelter steht 

Desinfektionsmittel zur Verfügung und wird im Putzraum frei zugänglich vorgehalten. Eine 
Händedesinfektion vor und nach der Probe wird weiterhin empfohlen. 

§ Innerhalb der Räumlichkeiten wird empfohlen, wenn möglich einen Abstand von 1,5 m zwischen 
sämtlichen Personen einzuhalten.  

 

PROBENTEILNAHME & PROBENDURCHFÜHRUNG 

§ Der aktuelle Raumbelegungsplan ist online einsehbar unter  
https://musikverein-bilfingen.de/termine/ 

§ Terminänderungen sind unmittelbar per E-Mail an mvbilfingen@gmail.com mitzuteilen. 
§ Alle Personen, sind vom Probebetrieb ausgeschlossen, 

o die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage (ab 01.05.2022 5 Tage) vergangen sind, oder 

o die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Schnupfen, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen oder 

o die unter (freiwilliger) Quarantäne stehen (z.B. durch Rückkehr aus Risikogebiet, 5 Tage 
nach Corona Erkrankung). 

§  Sowohl der Verdacht einer Corona-Erkrankung wie auch das positive Testen müssen unverzüglich 
gemeldet werden an den Probenverantwortlichen (Dirigent oder Fachlehrer) 

§ Ein Entfall von Unterricht wird auch in diesen Fällen gemäß geltender Ausbildungsordnung nur 
nachgeholt, sofern dies durch den Ausfall des Ausbilders verschuldet ist.  
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§ Vor und nach jeder Probe ist es empfohlen den Proberaum zu lüften. Während längerer Proben ist 
auch ein Lüften nach 45 min empfohlen. Zwischen den einzelnen Proben / dem Unterricht ist 
empfohlen ausreichend (mindestens 5 Minuten) Pause einzuplanen um gründlich zu lüften. 

§ Wenn möglich sollte niemand im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen oder sitzen. Die 
Blasrichtung erfolgt bestenfalls gleichgerichtet oder im 90 Grad-Winkel. 

 

BEKANNTMACHUNG 

§ Hygiene-Verantwortlicher des Vereins ist der 1. Vorsitzende Achim Lamprecht. 
§ Die allgemeinen Regelungen und das Hygienekonzept werden wie folgt bekannt gegeben: 

o Bereitstellung auf der Homepage des Musikvereins unter  
https://musikverein-bilfingen.de/musikverein/hygienekonzept/ 

o Information aller aktiven Musiker, Ausbilder, Dirigenten im Orchester 
o Information aller aktiven Jugendmusiker bzw. deren Eltern 

§ Bei Änderungen des Hygienekonzeptes erfolgt eine Information über die gerade aufgeführten 
Informationswege. 

§ Mit der Teilnahme am Unterricht bestätigen die Ausbilder, Dirigenten, Musikerinnen und Musiker 
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) ihre Kenntnis und ihre Zustimmung zu dem 
geltenden Hygieneregeln des Musikvereins sowie der Datenerfassung im Zusammenhang mit der 
Nachverfolgung von Infektionsketten. 


